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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

In der Herbstsession 2022 folgte der Nationalrat mit 103 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dem Antrag des Bundesrates und stimmte der Abschreibung der Motion
Regazzi (mitte, TI) für eine «Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre
Herkunftsländer, unabhängig davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», zu. Die
vorberatende SPK-NR hatte ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen empfohlen, dem Antrag des
Bundesrates stattzugeben. Neben der im bundesrätlichen Bericht ausführlich
dargelegten rechtlichen Unmöglichkeit, die Motion umzusetzen, betonte die
Kommissionsmehrheit, beim Grundrechtsschutz dürfe nicht mit zweierlei Mass
gemessen werden: «Ein wahrer Rechtsstaat muss auch seine Feindinnen und Feinde
rechtskonform und gemäss seinen Werten behandeln», schrieb sie in der
Medienmitteilung. Im Ratsplenum erklärte Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO),
der Bundesrat habe sich darüber hinaus bereit erklärt, im Umgang mit verurteilten
Terroristinnen und Terroristen, die aufgrund des Non-Refoulement-Gebots nicht
ausgeschafft werden können, alle rechtlich zulässigen Mittel zur Wahrung der Sicherheit
der Schweiz auszuschöpfen. Justizministerin Karin Keller-Sutter ergänzte, man prüfe im
Einzelfall, ob vom Herkunftsstaat die diplomatische Zusicherung erlangt werden kann,
dass die betroffene Person weder gefoltert noch unmenschlich behandelt wird, sodass
eine völkerrechtskonforme Ausschaffung dennoch möglich ist. Zudem werde auch
jeweils geprüft, ob die Person in einen anderen Staat als ihren Herkunftsstaat
weggewiesen werden kann. Gleichzeitig betonte sie, die Schweiz habe in letzter Zeit mit
dem Nachrichtendienstgesetz, den Strafbestimmungen gegen Terrorismus und den
präventiv-polizeilichen Massnahmen ein besseres Instrumentarium erhalten, um «mit
den Personen, die wir in der Schweiz behalten müssen, umgehen zu können».
Momentan handle es sich um fünf Personen, die die Schweiz aufgrund des Non-
Refoulement-Gebots nicht ausschaffen könne, so die Bundesrätin.
Eine Minderheit um SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) wollte die Motion trotzdem nicht
abschreiben. Es könne nicht sein, dass verurteilte Terroristinnen und Terroristen in der
Schweiz blieben, und er sei nicht zufrieden damit, «dass der Bundesrat uns sagt, das
ginge nicht», so Rutz. Es sei «eine Frage des gesunden Menschenverstandes», dass «wir
[...] doch nicht mit unserer Rechtsordnung Leute schützen [können], die diese
Rechtsordnung missbrauchen, um sie zu zerstören». Der Bundesrat müsse «noch
einmal über die Bücher», denn es gebe «Möglichkeiten, wie man dieses Anliegen
umsetzen kann». Einen Vorschlag, wie eine solche Umsetzung aussehen könnte, lieferte
der Minderheitsvertreter dem Ratsplenum jedoch nicht. Seine Ansicht teilten die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
FDP-Vertreterin Jacqueline de Quattro (VD), was in der grossen Kammer aber nicht zu
einer Mehrheit reichte. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
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KARIN FRICK

Kriminalität

Mittels parlamentarischer Initiative beabsichtigte SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH), die
mit der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative eingeführte Härtefallklausel in Art. 66a
Abs. 2 StGB aufzuheben. Seiner Ansicht nach verhindere diese «Täterschutzklausel» zu
viele Landesverweisungen und widerspreche damit dem Ansinnen der
Ausschaffungsinitiative und letztlich dem Volkswillen. Dies überzeugte die Mehrheit des
Nationalrates jedoch nicht: Mit 105 zu 64 Stimmen bei 2 Enthaltungen – die
befürwortenden Stimmen kamen aus der geschlossenen SVP-Fraktion sowie vereinzelt
aus den Fraktionen der BDP und der CVP –, gab er der Initiative keine Folge. Die grosse
Kammer schloss sich damit der Mehrheit ihrer Staatspolitischen Kommission an, die es
im Lichte der abgelehnten Durchsetzungsinitiative für eine Missachtung des
Volkswillens hielt, die Härtefallklausel wieder abzuschaffen; das Volk habe sich mit
diesem Abstimmungsergebnis klar zur Härtefallklausel und zum Grundsatz der
Verhältnismässigkeit bekannt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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1) AB NR, 2022, S. 1661 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 2.9.22
2) AB NR, 2019, S. 1080 ff.; Kommissionsbericht SPK-NR vom 12.4.19
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